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§§ 36 ff. MarkenG | Aktenzeichen: 30 2026 123 456

ACHTUNG — REDACTED VERSION: Dieses Dokument ist eine redigierte Testversion.
Interne Bearbeiterkennzeichen und nicht-öffentliche Verfahrensdaten wurden
geschwärzt. Das Dokument dient ausschließlich als Testakte für das Plugin
kanzlei-builder-hub.

I. Anmeldeangaben
Merkmal Inhalt

Aktenzeichen 30 2026 123 456

Anmeldetag 25. März 2026

Anmelderin Eckermann Friedrich Sandhof Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Vertreter RA Monika Hellwig, Hellwig & Partner, Köln

Angemeldetes Zeichen EFS RECHT (Wortmarke)

Klassen Klasse 45 (Rechtsberatung), Klasse 41 (Fortbildung)

Beschreibung Spezialisierte Rechtsanwaltsgesellschaft in Aachen

II. Prüfungsergebnis — Absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG)
Das angemeldete Wortzeichen "EFS RECHT" wurde auf absolute Schutzhindernisse gemäß

§ 8 Abs. 2 MarkenG geprüft.

Schutzhindernis Befund

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 (fehlende Unterscheidungskraft)NICHT festgestellt. "EFS" ist als Kürzel unterscheidungskräftig.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 (freihaltebedürftige Beschreibung)NICHT festgestellt. "EFS RECHT" ist nicht rein beschreibend.

§ 8 Abs. 2 Nr. 3 (Täuschung) NICHT festgestellt.

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 (bösgläubige Anmeldung)NICHT festgestellt.

III. Ergebnis der Amtsprüfung
Die Anmeldung ist zur Eintragung zugelassen. Absolute Schutzhindernisse nach § 8

MarkenG wurden nicht festgestellt. Die Anmeldung wird im Markenblatt veröffentlicht. Ab dem

Tag der Veröffentlichung beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist (§ 42 Abs. 1 MarkenG).

Hinweis auf laufendes Widerspruchsverfahren:



Es liegt eine außergerichtliche Korrespondenz der Firma EFS Kanzlei Stuttgart GmbH & Co.

KG (Inhaberin der Unionsmarke UM 018-188-466 "EFS KANZLEI") vor, die Widerspruch

gemäß § 42 MarkenG in Aussicht stellt. Das Amt weist darauf hin, dass ein Widerspruch erst

nach der Eintragung der angegriffenen Marke eingelegt werden kann. Der vorliegende

Bescheid entscheidet nur über absolute Schutzhindernisse; relative Schutzhindernisse (§ 9

MarkenG) sind im Widerspruchsverfahren zu klären.

IV. Geschwärzte Angaben (Testakte)
Sachbearbeiter-Kürzel:

Unterschrift Abteilungsleiter:

V. Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Erinnerung eingelegt

werden (§ 64 MarkenG). Die Erinnerung ist schriftlich beim Deutschen Patent- und

Markenamt einzulegen.

Rechtsgrundlagen: MarkenG § 8 (dejure.org/gesetze/MarkenG/8) | MarkenG § 9 (dejure.org/gesetze/MarkenG/9) |

MarkenG § 42 (dejure.org/gesetze/MarkenG/42) | EUIPO-Datenbank: euipo.europa.eu/eSearch

https://dejure.org/gesetze/MarkenG/8
https://dejure.org/gesetze/MarkenG/9
https://dejure.org/gesetze/MarkenG/42
https://euipo.europa.eu/eSearch

